
III. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Fürth 
 

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung  der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl S. 618), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert 
mit Gesetz vom 28.09.2015 (GVBl. I S. 338), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen 
Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618), hat die Gemeinde-
vertretung der Gemeinde  Fürth/Odenwald in der Sitzung am 08 .  November  2016  
folgenden III. Nachtrag zur Wasserversorgungssatzung vom 15.09.2003 beschlossen: 

 

 
 

Artikel 1 
§ 10 erhält folgende Fassung: 

 
§ 10 Messeinrichtungen 

 
(1) Die Gemeinde ermittelt die zur Verfügung gestellte Wassermenge durch Messeinrich- 

tungen und bestimmt deren Art, Zahl und Größe sowie den Anbringungsort. Als Mess- 
einrichtungen können auch Funkmessgeräte installiert werden. Diese sind von den An- 
schlussnehmern zu  nutzen. Die Messeinrichtungen sind vom Anschlussnehmer vor 
Frost, Abwasser und Grundwasser zu schützen. 

(2) Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten 
wahlweise einen geeigneten Schacht oder Schrank für die Messeinrichtung anbringt, 
wenn 
   1. das Grundstück unbebaut ist oder 
  2. die Versorgung des Grundstücks mit Anschlussleitungen erfolgt, die 

       unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Erschwernissen 
      verlegt werden können oder 

   3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers vorhanden 
        ist. 
Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den in Satz 1 genannten Schacht oder Schrank 
in ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten. Er kann die 
Verlegung dieser Einrichtungen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der 
bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und nach der Verlegung das 
Ablesen nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Der Anschlussnehmer kann von der Gemeinde die Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle 
im Sinne des Eichgesetzes verlangen. Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen überschreitet, sonst 
dem Anschlussnehmer. 

(4) Die Messeinrichtungen werden von der Gemeinde oder nach Aufforderung der 
Gemeinde vom Anschlussnehmer abgelesen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. 

(5) Die Gemeinde kann die zur Verfügung gestellte Wassermenge auch durch Funkmess-
geräte ermitteln. Diese sind von den Anschlussnehmern zu nutzen. Die Gemeinde liest 
die Funkwasserzähler zu folgenden Zeitpunkten und in folgenden Fällen aus: 
1. Zum 31.12. eines jeden Jahres zur Feststellung des Jahresverbrauchs. Die Able- 
     sung erfolgt in der ersten bis vierten Kalenderwoche des Folgejahres.  
2. Auf Wunsch des Eigentümers.  
3. Unterjährig maximal 4-mal für Funktionstests.  



 
§ 36 Hessisches Datenschutzgesetz findet aufgrund der anderweitigen Regelung in 
dieser Satzung keine Anwendung.  
 
Die Sicherheit der von Funkmessgeräten gesendeten Daten wird durch folgende Maß-
nahmen gewährleistet: 
1. Die Daten werden mit einer gesonderten Verschlüsselung übertragen.  
2. Die Auslesung erfolgt ausschließlich durch Mitarbeiter der Gemeinde oder durch die  
    von der Gemeinde beauftragten Dritten. 
 

 
 

Artikel 2 
§ 12 erhält folgende Fassung: 

 
§ 12 Wasserbeitrag 

 

(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwands für die Schaffung, Erweiterung und 
Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen Beiträge, die aufgrund der 
Grundstücksfläche (§ 13) und der daraus ermittelten maßgeblichen Geschossfläche 
(§§ 14 bis 17) bemessen werden. 

(2) Der Beitrag beträgt  

a) für das Verschaffen einer erstmaligen Anschlussmöglichkeit (Schaffensbeitrag) an 
die Wasserversorgungsanlagen 8,30 EUR/m² Geschossfläche zuzüglich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

b) für die ...... (Beitragssätze für Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen - Ergän- 
zungsbeitrag - werden gesondert kalkuliert und festgesetzt, sobald entsprechende 
beitragsfähige Maßnahmen zur Verwirklichung anstehen.) 

 

 
 

Artikel 3 
§ 18 erhält folgende Fassung: 

 
§ 18 Gegenstand der Beitragspflicht 

 
Der Beitragspflicht unterliegen die an die Wasserversorgungsanlagen angeschlossenen 
Grundstücke; die anschließbaren, wenn sie bebaut sind bzw. gewerblich genutzt werden 
oder baulich, gewerblich oder in wasserbeitragsrechtlich relevanter Weise genutzt werden 
dürfen. 
 

 
  



 
Artikel 4 

§ 19 erhält folgende Fassung: 
 

§ 19 Entstehen der Beitragspflicht, Beitragspflichtige 
 

(1) Wird ein Beitrag für das Verschaffen der erstmaligen Anschlussmöglichkeit erhoben, so 
entsteht die Beitragspflicht, sobald das Grundstück an die Einrichtung angeschlossen 
werden kann. 

 
(2) Im Übrigen entsteht die Beitragspflicht mit der Fertigstellung der beitragsfähigen 

Erneuerungs-/Erweiterungsmaßnahme. Im Falle einer Teilmaßnahme entsteht die 
Beitragspflicht mit der Fertigstellung des Teils. 

 

(3) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstücks ist. Wenn das Grundstück mit Erbbaurecht belastet ist, ist 
anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Bei Wohnungs- oder 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil beitragspflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als 
Gesamtschuldner.  

 

(4) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. Der Beitrag 
ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - bei Bestehen eines solchen - auf dem 
Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines  Wohnungs- und Teileigentums auf diesem. 

 

 
 

Artikel 5 
§ 21 erhält folgende Fassung: 

 
§ 21 Vorausleistungen 

 
(1) Die Gemeinde kann unabhängig vom Baufortschritt und von der Absehbarkeit der 

Fertigstellung Vorausleistungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrags ab Beginn 
der Maßnahme verlangen. 

 
(2) Die Vorausleistung ist auf die endgültige Beitragsschuld anzurechnen, auch wenn die 

oder der Vorausleistende nicht endgültig beitragspflichtig ist. Dies gilt auch, wenn eine 
überschüssige Vorausleistung zu erstatten ist. 

 

 
 

Artikel 6 
§ 22 erhält folgende Fassung: 

 
§ 22 Grundstücksanschlusskosten 

 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung oder 

Beseitigung der Anschlussleitungen ist der Gemeinde in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. Das Gleiche gilt für den Aufwand zur Herstellung von Leitungen von 
der Versorgungsleitung -beginnend an der Abzweigstelle- innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsflächen bis zur Anschlussleitung, bei schon vor dem 01.01.2007 bestehenden 



Versorgungsleitungen, sowie für zusätzliche Verbindungen zwischen 
Versorgungsleitung und Anschlussleitung, die auf Veranlassung von 
Anschlussnehmern hergestellt oder nach Grundstücksteilungen erforderlich werden. 
Der Erstattungsanspruch entsteht mit der Fertigstellung der erstattungspflichtigen 
Maßnahme; er wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids fällig. 

(2) Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Bescheids Eigentümer 
des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist anstelle 
des Eigentümers der Erbbauberechtigte erstattungspflichtig. Bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend ihrem 
Miteigentumsanteil erstattungspflichtig. Mehrere Erstattungspflichtige haften als 
Gesamtschuldner. 

(3) Der Erstattungsanspruch ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück - bei Bestehen 
eines solchen - auf dem Erbbaurecht bzw. bei Bestehen eines Wohnungs- und 
Teileigentums auf diesem. 

(4) Die Durchführung der Maßnahme nach Abs. 1 kann von der Entrichtung einer 
angemessenen Vorausleistung abhängig gemacht werden. 

 

 
 

Artikel 7 
§ 23 erhält folgende Fassung: 

 
§ 23 Benutzungsgebühren 

 
(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten im Sinne des § 10 Abs. 2 KAG 

Gebühren. 
(2) Die Gebühr bemisst sich aus der Summe 

a) der Grundgebühr und 
b) der entsprechend der Menge (m³) des zur Verfügung gestellten Wassers zu 
     berechnenden Verbrauchsgebühr. 
Ist eine Messeinrichtung ausgefallen, oder wird der Gemeinde bzw. einem 
Beauftragten der Zutritt zu den Messeinrichtungen verweigert oder ist das Ablesen der 
Messeinrichtungen aus sonstigen Gründen nicht möglich, schätzt die Gemeinde den 
Verbrauch nach pflichtgemäßem Ermessen. 

(3) Die Grundgebühr beträgt je angefangenen Kalendermonat bei Wasserzählern mit einer 
Nenngröße von 
   Q3 von 2,5 bis 16,0         2,08 EUR 
   Q3 25,0 Verbundzähler      17,54 EUR 
   Q3 64,0 Verbundzähler      21,77 EUR 
zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(4) Die Verbrauchsgebühr beträgt pro m³ 1,95 EUR, zuzüglich der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(5) Die Benutzungsgebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück, bzw. - bei 
Bestehen eines solchen – auf dem Erbbaurecht. 

 

 
  



 
Artikel 8 

§ 25 erhält folgende Fassung: 
 

§ 25 Verwaltungsgebühren 
 
(1) Sind auf einem Grundstück mehrere Messeinrichtungen (§ 10) vorhanden, erhebt die 

Gemeinde für jedes Abrechnen der zweiten oder weiterer Messeinrichtungen 5,00 
EUR. 

(2) Für jedes vom Anschlussnehmer veranlasste Abrechnen verlangt die Gemeinde 15,00 
EUR; für die zweite und jede weitere Messeinrichtung ermäßigt sich die 
Verwaltungsgebühr auf jeweils 5,00 EUR. 

(3) Für jedes Einrichten eines Münzzählers erhebt die Gemeinde eine Verwaltungsgebühr 
von 100,00 EUR. 

(4) Die Verwaltungsgebühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück, bzw. – bei 
Bestehen eines solchen – auf dem Erbbaurecht. 

 

 
 

Artikel 9 
§ 27 erhält folgende Fassung: 

 
§ 27 Pflichtige, Fälligkeit, öffentliche Last 

 
(1) Beitrags-, Gebühren- und Erstattungspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 

des Bescheids Eigentümer des Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte ist anstelle des 
Grundstückseigentümers pflichtig. Mehrere Pflichtige haften als Gesamtschuldner. 

(2) Bei Wohnungs- oder Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

(3) Tritt im Abrechnungszeitraum ein Wechsel im Eigentum oder Erbbaurecht ein, so wird 
der neue Eigentümer oder Erbbauberechtigte gebührenpflichtig mit Beginn des 
Monats, welcher dem Eigentumsübergang folgt. 

(4) Beiträge, Gebühren und Grundstücksanschlusskosten werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheids fällig. 

(5) Beitrags- (§ 12) und Erstattungsanspruch (§ 22), sowie die Gebühren (§§ 23 & 25) 
ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück, bzw. – bei Bestehen eines solchen – 
auf dem Erbbaurecht. 

 

 
 

Artikel 10 
 
Dieser III. Nachtrag tritt zum 01.01.2017 in Kraft. 
 
 
Fürth, den 09. November 2016 
Der Gemeindevorstand 
 
 
 
Volker Oehlenschläger 
Bürgermeister 


